
55 der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

B'ericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (38 der. Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
über die gegenseitige Anerkennung und Voll
streckung von gerichtlichen Entscheidungen" 
Vergleichen und öffentlichen Urkunden in 

Zivil- und Handelssache _1. 

nehmen. Hievon wurde aber aus mehrfachen 
Gründen, die im folgenden angeführt sind, abge
sehen. 

Während im Vertrag 1923 die Anerkennung 
ers~ im Anschluß an ,die Vollstreckung geregelt 
wird, soll im vorliegenden Vertrag mit der An
erkennung begonnen 'Und danach erst die 
Zwangsvollstreckung, die lediglich eine der Wir-

Nach Regelung der vermögensrechtlichen Be- kungen der Anerkennung ist, gereg,elt werden. 
zieh ungen zwischen Österreich und der Bundes- Außerdem enthält der Vertrag 1923 zahlreiche 
republik Deutschland durm den Vert,rag, BGBl. Bestimmungen, die nicht in einen völkerremt
Nr. 119/1958, konnte an die Regelung der limen Vertrag gehören; solme Bestimmun:gen 
rechtspolitischen Beziehungen zwischen den beiden sollocri dem innerstaatlichen Recht vorbehalten 
Staaten geschritten werden. Hiebei wurde von bleiben. Während die Anerkennung und Voll
einer Wiederanwendung des im Jahre· 1923 zwi- streckung ausländischer Entscheidungen im Ver
sehen der Republik Österreich und dem Deutschen trag 1923 von der Rechtskraft der Entsmeidung 
Reich abgeschlossenen Vertrages über Rechts- abhängig gemacht wird, sollen jedoch im vorlie
schutz und Rechtshilfe, BGBl. Nr. 138/1924, aus genden Vertrag, einer modernen Tendenz ent
verschiedenen Gründen Abstand genommen. spreche~d, auch sch~n vorläufig vollstreckbare 

Es wurde daher vereinbart, die im. Vertrag I Entscheld~ngen auch Im anderen Staat vollstreckt 
1923 ,geregelt,en Materien in zwei neue Verträge wer~en. ko~nen.. .-
aufzuspalten, und zwar in eine Vereinbarung Hlllsichthch der emzelnen Eestlmmungen des 
zwischen der Bundesregierung der Republik Vertrages kann auf die ausführlichen Erläutern
österreich und der Regierung der Bundesrepu- d~n Bemerkungen der Regierungsvorlage hinge
blik Deutschland zur weiteren Vereinfachuno- des WIesen werden. 
rechtlichen Verkehrs nach dem Haager Pr~zeß- Der Justizausschuß hat in Anwes'enheit des 
übereinkommen 1954 sowie in den vorliegenden Bundesministers für Justiz Dr. T s c ha d e k den 
Vollstreckungsvertrag. vorliegenden Vertrag in der Sitzung vom 16. Sep-

Während die Zusatzve'reinbarung nicht der te~be: 1959 in Verhandlung gezogen und ein
Genehmigung des Nationalrates bedurfte ist der stimmig den Beschluß gefaßt, dem Hohen-Hause 
vorlieg,ende VertraJg gesetzändernden Ch~rakters ~ie Genehmigung dieses Vertrages zu empfehlen. 
und bedarf daher für seine innerstaatliche Rechts- Es wird somit der An t rag gestellt, der Na
wirksamkeit gemäß Art. 50 Bundes-Verfas- tionalrat wone dem Vertrag zwischen der Repu
sungsgesetz in der Fassung von 1929 der Geneh- blik Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
migung, des Nationalrates. land über die gegenseitige Anerkennung und 

Was den Inhalt diese,s Vollstreck'Ungsvertrages Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, 
anlangt, so lag ursprünglich der Gedanke nahe, Vergleichen und öffentlichen Urkunden i'n Zivil
die Bestimmungen des Vertrages 1923 in einen und Handelssamen (38 der Beila,gen) die verfas
neuen Venrag möglichst unverändert zu über- sungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Dr. Winter
Berichterstatter 

Wien, am 16. September 1959 

Dr. Hofeneder 
Obmann 
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